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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1961

Norm

StPO §260

Rechtssatz

Aus einem Mangel, der die Beantwortung der Frage betrifft, inwiefern dem Angeklagten ein Verschulden im Sinne des §

335 StG zur Last fällt, kann keinesfalls eine mit Nichtigkeit bedrohte Verletzung der Vorschrift des § 260 Z 1 bis 3 StPO

abgeleitet werden.
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